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Große Anfrage 
der Abgeordneten Stefan Keuter, Kay Gottschalk, Dr. Bruno Hollnagel,  
Franziska Gminder und der Fraktion der AfD 

De-facto-Besteuerung und -Entwertung von Bargeld 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat am 5. Februar 2019 ein Arbeitspa-
pier veröffentlicht mit dem Titel „Cashing In: How to Make Negative Intererst 
Rates Work“ [1], zu Deutsch: „Profitieren: Wie negative Zinssätze funktionieren 
können“. Autoren sind der Volkswirt Ruchir Agarwal und Signe Krogstrub, Be-
raterin beim IWF (https://blogs.imf.org/2019/02/05/cashing-in-how-to-make- 
negative-interest-rates-work/). 
In den Jahren der Finanzkrise haben zahlreiche Notenbanken, so auch die Euro-
päische Zentralbank (EZB), die Zinssätze drastisch gesenkt. Zehn Jahre später 
sind die Zinssätze in den meisten Ländern immer noch sehr niedrig. Auch wenn 
sich die Weltkonjunktur in den letzten Jahren wieder positiv zeigte, sind Ab-
schwünge in der Zukunft nicht zu vermeiden. Nur wenige Notenbanken haben 
noch den Spielraum für weitere – in einem Abschwungszenario erforderliche – 
Zinssenkungen, ohne in den negativen Bereich zu geraten (https://blogs.imf. 
org/2019/02/05/cashing-in-how-to-make-negative-interest-rates-work/). 
Zunächst stellt die Studie fest, dass es in einer bargeldlosen Welt keine Unter-
grenze für negative Zinsen gibt. Bankkunden würden die negativen Zinsen von 
ihren Ersparnissen abgezogen bekommen und hätten so einen Anreiz zum Kon-
sum und zu Investments. Auch Kredite sollten in einem solchen Szenario günsti-
ger werden und so insgesamt die Konjunktur gestützt werden. 
Da man Bargeldbestände nicht mit negativen Zinsen belegen kann, legt der IWF 
die genannte Studie vor, die Zentralbanken zeigt, wie stark negative Zinsen mög-
lich gemacht werden können. Nach Ansicht des IWF gibt es für Bargeld eine 
Zinsuntergrenze („Floor“) von 0 Prozent, was einer „free Option“ auf eine Zins-
untergrenze entspricht. Dass es auf Bargeld auch keine Zinsobergrenze geben 
kann und der Zinssatz auf Bargeld natürlicherweise 0 Prozent beträgt, wird uner-
wähnt gelassen. 
Als eine Möglichkeit, negative Zinsen einzuführen, wird die Abschaffung des 
Bargelds genannt, aber als nicht einfach klassifiziert, da Bargeld in vielen Län-
dern eine signifikante Rolle spielt. 
Der IWF schlägt vor, die lokale Währung in zwei Währungen aufzuspalten. In 
Bargeld („Cash“) und elektronisches Geld („e-Money“). Beim Geldabheben 
würde das elektronische Geld mit einem Umrechnungskurs in Bargeld transfe-
riert. Dieser Umrechnungskurs soll den negativen Zinssatz reflektieren. Bei ei-
nem negativen Zinssatz von 3 Prozent pro Jahr würde der Umrechnungskurs 
0,97 Prozent betragen. Für 100 Euro Bankguthaben erhielte der Kunde nur 
97 Euro Bargeld. Das Bankguthaben würde durch den negativen Zins im Zeit-
raum von einem Jahr auf den gleichen Betrag abschmelzen. 
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Gleichzeitig sollen Geschäfte die Preisauszeichnung für E-Geld und Bargeld dif-
ferenziert durchführen. Dadurch würde Bargeld an Wert verlieren, sowohl gegen-
über dem E-Geld als auch gegenüber Konsumgütern. Mit diesem System wäre es 
Zentralbanken möglich, sehr niedrige negative Zinsen zu implementieren, ohne 
dass es zu Bargeldabhebungen in größerem Umfang käme. 
Zum Schluss wird noch auf die Herausforderungen bei der Einführung eines sol-
chen Systems hingewiesen. Es erfordert bedeutende Modifikationen im Finanz- 
und Rechtssystem und einen sehr hohen Kommunikationsaufwand, um den Bür-
gern dieses neue System schmackhaft zu machen (https://blogs.imf.org/2019/ 
02/05/cashing-in-how-to-make-negative-interest-rates-work/).  

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Sind der Bundesregierung die Bestrebungen des IWF bekannt?  

Falls nein, warum nicht? 
2. Welche Schnittstellen und institutionellen Kommunikationswege gibt es 

zwischen dem IWF und der Bundesregierung? 
3. Wie schätzt die Bundesregierung den Vorschlag des IWF ein? 
4. Wie steht die Bundesregierung zum Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel?  

Wird sich die Bundesregierung auch weiterhin für den Erhalt des Bargelds 
als gesetzliches Zahlungsmittel einsetzen? 

5. Wird die Bundesregierung internationale Initiativen zur Bargeldabschaffung 
unterstützen? 

6. Kann die Bundesregierung die Abschaffung des Bargelds als gesetzliches 
Zahlungsmittel in Deutschland ausschließen? 

7. Inwiefern beschäftigt sich die Bundesregierung mit den Themen „negative 
Zinsen“ und „Zurückdrängung des Bargelds“?  
Welche Einheiten sind mit diesen Themen befasst? 

8. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass mit dem be-
schriebenen System zur Rettung der Konjunktur die Sparer ausgebeutet wer-
den sollen? 

9. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass Deutschland im gegenwärtigen 
Konjunkturzyklus mit einer nationalen Währung ein höheres Zinsniveau ha-
ben müsste als dies derzeit von der EZB vorgegebene? 

10. Hielte die Bundesregierung im Falle der Einführung eines wie vom IWF be-
schriebenen Systems auf Euro-Ebene zum Schutze der Vermögen der Bürger 
den Austritt Deutschlands aus der Eurozone für geboten? 

11. Welche Maßnahmen zum Schutz der Einlagen und Altersvorsorgeprodukte 
vor negativen Auswirkungen internationaler Finanz- oder Wirtschaftskrisen 
sieht die Bundesregierung vor? 

12. Hält die Bundesregierung die Interessen der eigenen Bürger für bedeutender 
als die Interessen der internationalen Finanzmarktakteure? 

Berlin, den 27. Februar 2019  

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion 
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